
 

Satzung 
 

§ 1 Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen "D.D.Project". Er hat seinen Sitz in Hoyerswerda, L.-
Herrmann-Straße 96 und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach 
Eintragung lautet der Name des Vereins " D.D.Project e. V.". 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung und die Pflege zur Weiterverbreitung des 
Sports für die Allgemeinheit sowie das Erbringen von Leistungen in der 
Jugendhilfe. Die Vereinszwecke, die der Verein ausschließlich verfolgt, sind von 
gemeinnütziger Natur. Damit erstrebt der Verein die Anerkennung der 
Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit auf Grund der Förderung von Bildung und 
Erziehung an. 
 

§ 3 Mittelverwendung 
 
Der Verein ist selbstlos tätig. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 
Vereinsmitglieder können natürliche volljährige Personen, aber auch juristische 
Personen werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der Eltern. 
Stimmberechtigt sind Mitglieder ab dem 14.Lebensjahr. 
 
Vorraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. 
 
Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freien Ermessen. Bei 
Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem 
Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 
 
Mit dem Antrag erkennt der Bewerber/Erziehungsberechtigter (bei Jugendlichen 
unter 18 Jahren) für den Fall seiner Aufnahme die Satzung an. 
 
Vereinsmitglieder können durch den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
Die Mitgliedschaft ist unbefristet. 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, 
Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen 
Person. 
 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Der Austritt kann mit einer Frist von 
mindestens 3 Monaten zum Monatsende erklärt werden. Beitragspflichten bestehen 
weiter bis zum Ablauf der Kündigungsfrist. 
 



Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung von einer ¾ Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen 
die Vereinsinteressen verstoßen hat, wobei als ein Grund zum Ausschluss auch ein 
unfaires sportliches Verhalten gegenüber anderen Vereinsmitgliedern oder 
schwerwiegendes Fehlverhalten innerhalb der Vereinskameradschaft gilt. 
 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf 
rückständigen Beitragsforderungen. Eine Rückgewähr von Aufnahmegebühren, 
Beiträgen oder Spenden ist ausgeschlossen. 
 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
Die Mitgliedschaft im Verein ist beitragspflichtig. Die Höhe des Jahresbeitrages 
und Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der auf 12 Monaten geteilt ist. 
 
Ehrenmitglieder und Vorstandsmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen 
oder stunden. 
 

§ 7 Organe des Vereins 
 
Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 

§ 8 Vorstand 
 
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied 
ist einzeln vertretungsberechtigt. 
 

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben 
zählen insbesondere 
 
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung, 
- Einberufung der Mitgliederversammlung, 
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des 
Jahresberichtes, Vorlage der Jahresplanung, 
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern 
- Der Vorstand hat das Recht, bei Notwendigkeit einen Geschäftsführer zu 
bestimmen. 
 
Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Die Mitgliederversammlung kann 
jedoch für einzelne Mitglieder des Vorstandes eine angemessene 
Aufwandsentschädigung beschließen. 
 

§ 10 Wahl des Vorstandes 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder 
können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstandes werden 
für die Zeit von 3 Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im 
Amt. 
 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 



§ 11 Vorstandssitzungen 
 
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen 
wurden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder anwesend 
sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 
stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzenden). 
 

§ 12 Mitgliederversammlung 
 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine 
Stimme. Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist 
nicht zulässig. 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 
2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Vereinsauflösung, 
3. Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern, 
4. weitere Aufgaben, soweit dies aus der Satzung oder nach Gesetz sich ergibt. 
 
Die Mitgliederversammlung findet jeweils im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres 
statt. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung durch schriftliche Einladung einberufen. Das Einladungsschreiben 
gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied bekanntgegebene 
Adresse gerichtet wurde. 
 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine 
Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu 
Beginn der Versammlung bekanntzumachen. 
 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Antrag der Mitglieder 
einzuberufen, wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter 
Angabe der Gründe verlangt. 
 
Beschlüsse des Vereins ergehen mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitgliedern. 
Satzungsänderungen bedürfen der 3/4  Mehrheit der Anwesenden. Hierbei kommt es 
auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. 
 

§ 13 Protokollierung 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das 
von dem Versammlungsleiter und dem Schriftführer (Protokollführer) zu 
unterzeichnen ist. 
 

§ 14 Kassenprüfer 
 
Der von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählte Prüfer überprüft die 
Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung 
erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten 
Ausgaben. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; über das 
Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. Kassenprüfer dürfen 
keine Vorstandsmitglieder sein. 
 

§ 15 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 4/5 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen. Im Falle der Auflösung 
des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen 



an [eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer anderen 
steuerbegünstigten Körperschaft], die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 
Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe des noch vorhandenen 
Vereinsvermögens ist zunächst das Finanzamt zu hören. 
 
 
Vorstehende Satzung wurde am 31.03.2003 in Hoyerswerda von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. 
 
Hierfür zeichnen als Vereinsmitglieder: 
 
(Vor-/Zuname, eigenhändige Unterschrift von mindestens 7 Mitgliedern) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Unterschrift 1.Vorsitzender Unterschrift 2.Vorsitzender 


